
Kyffhäuserkreis 
Kreistag 

 

Beschlussvorlage Nr.: 2016/6/050 
 

öffentlich 
 

 
Betreff: 
 
1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Schulhorte in 
Trägerschaft des Kyffhäuserkreises vom 15.07.2015 
 

 
Beschluss: 
 
Der Kreistag beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benut-
zung der Schulhorte in Trägerschaft des Kyffhäuserkreises vom 15.07.2015 in der vorliegen-
den Fassung.  
 
 
 
 
Beratungen: 
 

Gremien Datum Abstimmungsergebnis 

Kreisausschuss 01.06.2016 Ja:   7   Nein: 0   Enth: 0   Bef: 0   

Kreistag 15.06.2016 Ja: 36   Nein: 0   Enth: 0   Bef: 0   
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen ? 
 
1. Abstimmung mit Kreiskämmerei nicht erforderlich 
  
2. Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-/Herstellungskosten)       
  
3. Einnahmen       
  
4. Finanzierung  

Eigenanteil (Eigen- und Fremdmittel)       
Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)       
  

5. Veranschlagung       
HH-Jahr       
Überplanmäßige Ausgabe       
Außerplanmäßige Ausgabe       
HH-Stelle       

 
 

 
Stellungnahme der Kreiskämmerei: 
 
 
 



 2 

Einreicher: Die Landrätin, Frau Hochwind 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Thüringer Kabinett hat sich am 15.03.2016 abschließend mit der Zukunft der Thüringer 
Grundschulhorte befasst. Das Modellprojekt zur Weiterentwicklung der Thüringer Grund-
schule, das einen Betrieb der Horte unter kommunaler Hoheit beinhaltet, wird zum 31. Juli 
2016 beendet. Damit sind die Zuständigkeiten für Personal, Sach- und Betriebskosten sowie 
sächlicher Schulaufwand in den Grundschulen geklärt. Eine Befristung der Gebührensatzung 
ist nicht mehr notwendig.   
 
 
Sondershausen, den 15.06.2016 
 
 
Ausgefertigt am: 16.06.2016 
 
 
 
 
Hochwind 
Landrätin 
 
 
Anlage 
1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Schulhorte 
in Trägerschaft des Kyffhäuserkreises vom 15.07.2015 
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